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§ 36 Bgld. G-PVG

Bgld. G-PVG - Burgenlandisches Gemeinde-Personalvertretungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

(1) Der Gemeindevorstand hat als Aufsichtsbehdrde die Aufsicht Gber die Rechtsperson Personalvertretung & 3 Abs. 5)
zu fUhren. Die Aufsichtsbehérde wird auf Antrag oder von Amts wegen tatig. Zur Antragstellung an die
Aufsichtsbehdrde ist jeder Bedienstete berechtigt, fir den das betreffende Organ der Personalvertretung zustandig ist.

(2) Die Aufsichtsbehdrde hat Beschlisse der Organe der Personalvertretungen, die den gesetzlichen Bestimmungen
widersprechen, aufzuheben und im Ubrigen jedenfalls die GesetzmaRigkeit oder Gesetzwidrigkeit der den Gegenstand
des Verfahrens bildenden Geschaftsfiihrung festzustellen.

(3) Auf das Verfahren vor der Aufsichtsbehoérde sind die Bestimmungen des AVG anzuwenden.

(4) Gegen die Entscheidung des Gemeindevorstandes ist die Berufung an den Gemeinderat zulassig.

In Kraft seit 01.01.2000 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_g-pvg/paragraf/3
file:///

	§ 36 Bgld. G-PVG
	Bgld. G-PVG - Burgenländisches Gemeinde-Personalvertretungsgesetz


